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A. Z.
Zürich 49

Er hat mehr als einmal erklärt, wenn er Sozialpolitik betreiben wolle,
so bewerkstellige er das, indem er in erster Linie für eine gesunde Wirt-
schaft sorge, und er hat mit diesem Gedankengang gewiss weithin recht
gehabt. Dass Schulthess aber auch für den Arbeiter das Herz auf dem
rechten Fleck hatte, bewies er vielfältig und eindrücklich.

Endlich mögen nun noch einige Worte des ehrenden Andenkens an
den Nachfolger von Schulthess, Bundesrat -öerwMu« O&recb/ (1882 bis
1940), mit dem wir unmittelbar an die Gegenwart heranrücken, folgen.

Mit Obrecht kam 1935 zum ersten Mal ein Solothurner an das Lenk-
rad unserer Volkswirtschaft, seit Droz wieder einmal ein Politiker, der
einst im Lehrerberuf angefangen hatte. Es ist überaus schade, dass dieser
auch äusserlich den Staatsmann präsentierende Bundesrat nicht länger
seinen Posten ausfüllen durfte, sondern dass ihm ein Höherer das Steuer
aus den Eländen wand, gerade als er während des zweiten Weltkrieges
seine Kunst der Staatsführung so recht hätte beweisen können. Aber was
er in den kurzen Jahren seines Wirkens in der obersten Landesbehörde
gerade auch im Gebiete der Sozialpolitik leistete, genügt durchaus, um
sich des Namens Obrecht als ebenbürtiges Glied in der Kette unserer
Volkswirtschaftsminister dauernd zu erinnern. Nur schon wie er sich
des Bundesgesetzes über die Heimarbeit oder kurz vorher des Mindest-
altergesetzes annahm, zeigte, dass der wie Schulthess aus der freien Wirt-
schaft gekommene Solothurner die Aufgaben sozialpolitischer Natur, auch
solche, bei denen keine grossen Lorbeeren geholt werden konnten, durch-
aus nicht gering achtete. Obrecht ging, anlässlich der Vorberatung des
Heimarbeitsgesetzes in den parlamentarischen Kommissionen, selbst in
Geschäfte in Zürich, wo sich gewisse Arbeitgeber schämten, so kleine Löh-
ne an die Heimarbeiter zu zahlen. Im Ständerat bekannte Obrecht offen:

„Ich sage Ihnen als gewesener Industrieller und als einer, der die
Vorlage zu verantworten hat: Wir werden um die Regelung der
Heimarbeitsfrage nicht herumkommen".

Auch die Vorbereitung der Lohnersatzordnung, die dann kurz nach
Kriegsbeginn Gestalt annahm, und vom Volke damals mit Genugtuung
als ein Instrument der Abschwächung der sozialen Gegensätze entgegen-
genommen wurde, fand in ihm einen warmherzigen Förderer. Dass unter
Obrecht die Revision der Wirtschaftsartikel der Bundesverfassung an-
handgenommen und damit der Klarstellung der bundesmässigen Kampe-
tenzen auf sozialem Gebiet die Wege geebnet wurden, dürfte noch in
der Erinnerung weiter Kreise sein. 5cMwss.
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